
                                                                                                                                                                                                                                
 

 

Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 und Art. 14 der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) 

Bereich Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchutzG) 
 
1. Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle  

 

Landkreis Marburg-Biedenkopf 

Fachbereich Gesundheitsamt 

Fachdienst Gesundheitsaufsicht und Infektionsschutz 

Schwanallee 23 

35037 Marburg 

E-Mail: infektionsschutz@marburg-biedenkopf.de 

 
2. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 

 

Landkreis Marburg-Biedenkopf 

Der Kreisausschuss 

Behördliche Datenschutzbeauftragte 

Im Lichtenholz 60 

35043 Marburg 

E-Mail: datenschutz@marburg-biedenkopf.de 

 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

 

Der Fachdienst Gesundheitsaufsicht und Infektionsschutz verarbeitet und speichert im Bereich 

Prostituiertenschutzgesetz personenbezogene Daten, die zum Zwecke der gesundheitlichen Beratung 

erhoben werden. Die Übermittlung an eine andere Stelle ist nur mit Einwilligung der betroffenen Person 

zulässig.  

Ihre Daten werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit §§ 10, 34 

Prostituiertenschutzgesetz sowie eines Erlasses des Hessischen Sozialministeriums („Umsetzung des 

Prostituiertenschutzgesetzes in Hessen“) verarbeitet. 

 

4. Quelle der Daten 

 

Ihre Daten erhalten wir ausschließlich von Ihnen selbst oder durch Sie Bevollmächtigte. 

 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

 

Die Übermittlung Ihrer Daten an eine andere Stelle ist nur mit Ihrer Einwilligung zulässig. 

 

6. Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden 

 

Die öffentliche Stelle verarbeitet folgende personenbezogene Daten von Ihnen: 

 Name, Vorname, ggf. Alias 

 Geburtsdatum, Geschlecht 

 Geburtsland, Benötigung eines Sprachmittlers 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                
 

 

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

 

Die Aufbewahrungsfrist beträgt 3 Jahre. Grundlage hierfür ist Punkt II Nr. 7.1 und 7.2 des Erlasses des 

Hessischen Sozialministeriums über die Aufbewahrungsfristen für Hessische Gesundheitsämter.  

Die Frist beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die Akten und Dokumente abgeschlossen wurden.  

 

8. Betroffenenrechte 

 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer 

Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO i.V.m. § 33 HDSIG). 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu 

(Art. 16 DSGVO i.V.m. § 34 HDSIG). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO 

i.V.m. §§ 34, 35 HDSIG). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die 

gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Weiterhin besteht nach Art. 77 DSGVO i.V.m. § 13 HDSIG ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

(Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65189 Wiesbaden, E-

Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de). 
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